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28.03.2020 
 

bvvp-Resolution fordert Berücksichtigung der Besonderheiten 
psychotherapeutischer Praxen bei der konkreten Ausgestal-
tung des finanziellen Schutzschirms 
 

Die Delegiertenversammlung des Bundesverbands der Vertragspsy-
chotherapeuten, bvvp, die per Videokonferenz abgehalten wurde, 

begrüßt einstimmig, dass im kürzlich verabschiedeten „Gesetz zum 
Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Kranken-
häuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen“ auch ambulante 
ärztliche und psychotherapeutische Praxen des GKV-Systems eine fi-
nanzielle Förderung erhalten, wenn übermäßige Einkommensver-
luste aufgrund der Corona-Krise zu verzeichnen sind. Dies ist eine An-
erkennung und Wertschätzung des hohen Engagements niedergelas-
sener ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen bei der täglichen Versor-
gung von Patientinnen und Patienten.  
Doch der bvvp fordert, dass die Besonderheiten psychotherapeuti-
scher Praxen bei der konkreten Ausgestaltung des finanziellen 
Schutzschirms unbedingt berücksichtigt werden. 
 
Der größte Teil psychotherapeutischer Leistungen wird extrabudge-
tär vergütet, also außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtver-
gütung. Die geplante gesetzliche Regelung für Ausgleichszahlungen 
setzt voraus, dass eine Minderung um mehr als 10 Prozent des Ge-
samthonorars des Vorjahresquartals vorliegt und dass diese auf ei-
nem Fallzahlrückgang beruht, der durch eine geringe Inanspruch-
nahme der Leistungen durch PatientInnen zum Beispiel durch eine 
Pandemie begründet ist. Die aktuellen Einkommensverluste in psy-
chotherapeutischen Praxen entstehen jedoch weniger durch eine re-
duzierte Fallzahl als vielmehr durch eine reduzierte Behandlungsfre-
quenz bei weitestgehend stabiler Fallzahl. 
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Besonderheiten müssen in die Ausgestaltung der Rechtsverordnungen Eingang fin-
den. Genauso muss es Regelungen für Praxen geben, die noch nicht auf ein Vorjah-
resquartal zurückgreifen können, zum Beispiel neue Praxen, Weiterbildungspraxen 
und anderes mehr, um sicherzustellen, dass diese nicht benachteiligt werden. 
 
Mit mehr als 5300 Mitgliedern ist der bvvp die größte integrative Interessenvertre-
tung von ärztlichen, psychologischen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten. 
 
Für den bvvp  
Dipl.-Psych. Benedikt Waldherr 
1. Vorsitzender 
Berlin, 28.03.2020 
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